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Gemüseportionskredit

Der Zuschlag zum ordentlichen Gemüseportionskredit nach Ziffer 12, Absatz 2, Anhang VR wird
für die Monate März und April 1956 auf 8 Rappen festgesetzt.

Richtpreise für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage
ausserhalb der Waffenplätze

gültig für die Monate März und April 1956

Brot: 2—3 Rp. per kg Ruc/rbrof unter dem ortsüblichen Detailuerkaufspreis, /e nach Dauer
und Umfang der Lieferung. Die Preisermässigung von 2—3 Rp. per kg Ruchbrot gilt
auch bei Lieferung von Brot an mobilisierende und demobilisierende Truppen auf den

Waffenplätzen durch Lieferanten, die für Lieferung bei Kriegsmobilmachung vorge-
sehen, aber nicht Waffenplatzlieferanten sind.

Fleisch: bis Fr. 4.10 per kg frisches Fleisch uon inländischen Kühen der Kategorie // C (hoch-
stens 20% Knochen).

a) EmmenfaZer- oder Greyerzerkäse, uollfett:
Fr. 5.12 per kg bei Bezug in ganzen Laiben bei Mitgliedern der Schweizerischen
Käseunion AG;
Fr. 5.20 per kg bei Bezug in ganzen Laiben bei Niehtmitgliedern der vorgenannten
Union.

In Ausnahmefällen kann bei Kleinbezügen (Käse im Anschnitt) bis 15 Rp. per kg
mehr bezahlt werden.

b) Tilsiferkäse:

Fr. 4.79 per kg bei Bezug von 1 Laib zu ca. 4 kg;
Fr. 4.69 per kg bei Bezug von 2—5 Laiben zu ca. 4 kg;
Fr. 4.64 per kg bei Bezug von 6—11 Laiben zu ca. 4 kg;
Fr. 4.59 per kg bei Bezügen unter 250 kg, rollenweise (1 Rolle ca. 50 kg).

Diese Preise verstehen sich franko Frachtgut Empfangsstation (nur Talstation), sofern
die Fracht bei Stückgut Fr. 8.— per 100 kg nicht übersteigt. Eine diesen Betrag über-
steigende Mehrfracht fällt zu Lasten des Käufers.

2 Rp. per Liter unter dem ortsüblichen Kleinuerkaufspreis für Konsummilch. Muss die
Milch unter besonderen Kosten durch den Lieferanten von auswärts beschafft werden,
so kann ausnahmsweise für solche Lieferungen die Preisermässigung auf 1 Rp. per
Liter herabgesetzt oder, wenn der Ortspreis ohnehin bescheiden ist, der volle Kleinver-
kaufspreis beansprucht werden.

bis Fr. 17.— per 100 kg in Ballen gepresst, franko Kantonnement oder Stallungen
geliefert;
bis Fr. 13.— per 100 kg offen ab Stock.

bis Fr. 11.— per 100 kg in Ballen gepresst; franko Kantonnement geliefert;
bis Fr. 7.— per 100 kg Inlandstroh in Garben; franko Kantonnement geliefert.
Sind Heu und Stroh zu den vorgenannten Richtpreisen nicht erhältlich, so sind diese

Waren frühzeitig beim Eidgenössischen Oberkriegskommissariat in Bern zu bestellen.

Die Berechnung der Verpflegungsbestellungen

In der letzten Ausgabe «Der Fourier» veröffentlichten wir aus der Feder von Oberst Tobler einen
Artikel, der die grossen Rückschübe am Dienstende zum Gegenstand hatte. Mancher Leser wird sich
die Frage stellen: wie berechne ich meine Bestellung möglichst zuverlässig? Eine sorgfältige Berech-

nung ist durchaus möglich und viele Rechnungsführer basieren sich auf die seinerzeit («Der
Fourier» 1952, Seite 93) veröffentlichten Durchschnittszahlen.

Käse:

Milch:

Heu :
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Die vielen Dienstverschiebungen, die jeweils von den kompetenten Behörden bewilligt werden,
reduzieren die Anza/iZ der WK-pfliehtigen Wehrmänner oft beträchtlich. In verschiedenen Ein-
heiten muss mit einem Ausfall von ungefähr 15% gerechnet werden. Jeder Rechnungsführer kann
jedoch seine Vergleichszahlen selbst ennitteln und auf Grund der nachstehenden Zahlen seinen
ungefähren Verbrauch annähernd ausrechnen.

Der wirkliche Verbrauch an Verpflegungsmitteln betrug im Jahre 1953 je VerpfZegungsfag:

1. Halbj ahr 2. Halbjahr
1. Trockengemüse (Reis, Teigwaren, Hülsenfrüchte) 95 g 92 g
2. Speisefett 16 g 15 g
3. Speiseöl 14 g 13 g
4. Butter 3 g 3 g
5. Zucker 32 g 32 g
6. Kakaopulver 15 g 15 g
7. Kaffee und Zusatz 5 g 5 g
S.Tee 1 g 1 g

Über den Verbrauch der einzelnen Artikel unter Rubrik 1 gibt folgende Tabelle Aufschluss:

Statistik über den Verbrauch an Trockengemüsen und Teigwaren
Berechnet pro Naturalverpflegungstag

Gesamtuerhrauchsdurchsc/mift WK-Gruppe WK'-Gruppe Tessiner-WK
aller Schulen und Kurse: Frühjahr:

(7

Herbst:
O*

Gruppe Frühjahr:

Reis
o

25,0

fe

28,0
&

26,6

g

45,6
Bohnen, weisse 2,3 1,5 1,0
Gelberbsen 1,5 0,9 1,6

Grünerbsen 0,4 0,3

Linsen 0,1

Teigwaren 42,1 44,5 44,6 66,2
Haferflocken 4,0 4,4 4,3
Hafergrütze 1,4 1,4 1,8

Rollgerste 2,4 3,4 2,6 —
Maisgries 7,7 7,6 5,8 30,0
Mehl, geröstet 2,5 3,6 3,1 —

Total 89,4 95,6 91,4 141,8

Anmerkung: In den WK ist der Verbrauch an Trockengemüsen und Teigwaren etwas grösser als in
den RS, deshalb die etwas über dem Gesamtdurchschnitt stehenden Zahlen.

Wir hoffen, unsern Lesern im Jahre 1957 über den durchschnittlichen Verbrauch des Jahres J956

genaues Zahlenmaterial vermitteln zu können. FAR

Gute Vorsätze für den WK 1956

VR Ziffer 468 und 469

Im Bericht des Feldpostdirektors über den Feldpostdienst im Jahre 1955 lesen wir:
«Die von den Rechnungsführern am Ende des Dienstes gemäss VR (Ziffer 468 und 469) der Feld-

post abzugebenden Adressenverzeichnisse lassen oft zu wünschen übrig. Es werden sogar solche ohne
Adresse erstellt oder sie werden nicht rechtzeitig abgeliefert. Es kommt namentlich häufig vor, dass

bei Bedienung der Truppe durch eine Feldpost die Adressenverzeichnisse nicht auf das im Post-
befehl festgesetzte Datum an die Feldpost gelangen. Das scheint Grund darin zu haben, dass die

Quartiermeister und Fouriere uom PostZ?efe/iI nicht Kenntnis erha/ten, ohschon sie für diesen

Dienst veranttvortlich sind.» (Auszeichnungen von uns. Red.)

Wir wollen hoffen, das Urteil über die im Jahre 1956 zur Ablieferung gelangenden Adressen-
Verzeichnisse laute günstiger!

68


	Die Berechnung der Verpflegungsbestellungen

